
320 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. 
Neisser, Dr. Fuhrmann und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem die Gewerbe­
ordnung 1973 geändert wird (Gewerbeord-

nungsnovelle 1991) (244/ A) 

Die Abgeordneten Dr. N e  i s s  e r, Dr. F u h r ­
m a n  n und Genossen haben diesen Initiativantrag 
am 12. November 1991 im Nationalrat eingebracht. 

Durch den im Initiativantrag enthaltenen Gesetz­
entwurf soll das neue gebundene Gewerbe "Arbeits­
vermittler " geschaffen werden. Die in diesem 
Zusammehang vorgesehenen neuen Bestimmungen 
sehen auch vor, daß durch Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei­
ten die Höchstbeiträge der dem Arbeitsvermittler 
gebührenden Provisionssätze bzw. sonstige Vergü­
tungen geregelt werden. Unter den Begriff Arbeits­
vermittlung fällt nach dem Gesetzentwurf die 
Zusammenführung von Arbeitssuchenden mit Ar­
beitgebern zur Begründung von Arbeitsverhältnis­
sen oder mit Auftraggebern zur. Begründung von 
Heimarbeitsverhältnissen. Im Initiativantrag sind als 

besondere Voraussetzungen für physische Personen 
die österreichische Staatsbürgerschaft vorgesehen. 
Für juristische Personen bzw. Personengesellschaf­

ten des Handelsrechts ist der inländische Sitz bzw. 
die inländische Hauptniederlassung sowie die 
österreichische Staatsbürgerschaft und der inländi­
sche Wohnsitz der zur gesetzlichen Venretung 
berufenen Organe oder der geschäftsführungs-und 
venretungsbefugten Gesellschafter erforderlich. 

Der im Initiativantrag enthaltene Gesetzentwurf 
sieht auch vor, daß Personen, die am 1. Jänner 1992 
zur Ausübung des gebundenen Gewerbes des 
Betriebsberaters berechtigt sind, auch ohne Berech­
tigung für das neugeschaffene Gewerbe der 
Arbeitsvermittlung, die gewerbliche Vermittlung 
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von Führungskräften durchführen dürfen. Als 
Führungskräfte gelten Personen, die gemäß § 36 
Abs. 2 Z 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes nicht als 
Arbeitnehmer gelten und hinsichtlich derer das 

angebotene Entgelt zumindest die Höchstbeitrags­
grundlage in der Pensionsversicherung nach dem 
§ 45 A S VG erreicht. 

Der Gesetzentwurf sieht weiters vor, daß er 
eingeschränkt auf die gewerbliche Arbeitsvermitt­
lung für Führungskräfte mit 1. Jänner 1992 in Kraft 
tritt. Das uneingeschränkte Inkrafttreten des 
Entwurfes ist für 1. Juli 199 3 vorgesehen, sofern 

spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Bundesgesetz 
über die Ausgliederung der Arbeitsmarktverwaltung 
aus der Hoheitsverwaltung des Bundes in Kraft tritt. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
gegenständlichen Antrag 244/ A in seiner Sitzung 
am 29. November 199 1 in Verhandlung genommen. 
In der Debatte, an der sich die Abgeordneten Dr. 
P u  n t i g a m, D 0 I i n s  eh e k, N ü r n  b e r g  e r 

und Mag. Dr. Madeleine P e t  r 0 v i c sowie der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales H e s o u  n 
beteiligten, wurde von den Abgeordneten Eleonore 
H o  s t a s c h und Dr. F e  u r s  t e  i n ein Abände­

rungsantrag zum gegenständlichen Initiativantrag 
eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten Eleo­
nore H o  s t a s c h und Dr. F e  u r s  t e i n  in der 
diesem Bericht beigedruckten Fassung mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle dem a n  g e s c hi 0 s s e n  e n . '

. G e  s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zu- , . 
stimmung erteilen. 

Wien, 1991 11 29 

Eleonore Hostasch 

Obhau 
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2 320 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeord­
nung 1973 geändert wird (Gewerbeordnungs­

novelle 1991) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, 
zuletzt"geändert durch BGBI. Nr. 10/1991, wird 
geändert wie folgt: 

1. § 2 Abs. 1 Z 23 lautet: 

1. 

,,23. die von der Arbeitsmarktverwaltung oder von 
Einrichtungen gemäß § 17 des Arbeitsmarkt­

färderungsgesetzes, BGBI. Nr. 3111969, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. XXXXX, oder von Inhabern von 

Berechtigungen gemäß § 18 des Arbeits­
marktfärderungsgesetzes durchgeführte Ar­
beitsvermittlung und Berufsberatung;" 

1 a. § 22 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Verordnungen gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge­
werbe der Arbeitskräftevermittler (§ 103 Abs. 1 lit. a 
Z 8), Verordnungen gemäß Abs.3, 6, 7 und 8 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge­
werbe der Betriebsberater einschließlich der Be­
triebsorganisatoren (§ 103 Abs. 11it. b Z 4), insoweit 
darin der Nachweis der Befähigung zur Ausübung 
der auf den Personenkreis der Führungskräfte 
eingeschränkten Arbeitsvermittlung geregelt wird, 
und Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6, 7, 8 und 9 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge­
werbe der Überlassung von Arbeitskräften (§ 323 a)

' 

sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zu erlassen." 

1 b. § 51 Abs. 1 lautet: 

,,§ 51. (1) Natürliche und juristische Personen, 
die im Ausland eine Tätigkeit befugt ausüben, auf 
welche die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbliche 
Arbeiten, die nicht Gegenstand eines konzessionier­

ten Gewerbes sind, im Inland unter den gleichen 
Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, 
ausführen, wenn der betreffende ausländische Staat 
Gegenrecht gewährt. Die gleichen Voraussetzun­
gen, wie sie Inländer erfüllen müssen, sind auch 
dann erfüllt, wenn eine Nachsicht gemäß § 28 Abs. 1 
zu erteilen ist, wobei die Z 1 lit. a und b des § 28 
Abs. 1 nicht zur Anwendung kommen." 

2. § 69 Abs. 2 Z 5 lautet: 

,,5. für die Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 103 
Abs. 1 lit. a Z 8), der Immobilienmakler 
(§ 259), der Immobilienverwaltung (§ 263), 

der Personalkreditvermittlung (§ 267) und der 
Inkassobüros (§ 307) die Hächstbeträge der 
den Gewerbetreibenden gebührenden Provi­
sionssätze oder sonstige Vergütungen." 

3. § 103 Abs. 1 lit. a Z 8 lautet: 

,,8. Arbeitsvermittler;" 

4. Nach § 108 werden folgende §§ 108 a und 
108 b eingefügt: 

,,§ 108 a. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 108 
Abs. 1 lit. a Z 8) bedarf es für die Arbeitsvermitt­

lung, das ist die Zusammenführung von Arbeitssu­
chenden mit Arbeitgebern zur Begründung von 
Arbeitsverhältnissen oder von Arbeitssuchenden mit 
Auftraggebern (Zwischenmeistern, Mittelsperso­

nen) zur Begründung von Heimarbeitsverhältnissen 
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBI. 
Nr.105/1961. 

(2) Arbeitsvermittlung gemäß Abs. 1 ist auch die 
Vermittlung von Arbeitssuchenden von Österreich 

in das Ausland und vom Ausland nach Österreich. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 108 b. (1) Die Ausübung des Gewerbes der 
Arbeitsvermittler erfordert 
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1. bei natürlichen Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 

Inland, 
2. bei juristischen Personen und Personengesell­

schaften des Handelsrechts 
a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im 

Inland und 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft der 

Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe oder der geschäftsfüh­
rungs- und vertretungsbefugten Gesell­
schafter und deren Wohnsitz im Inland. 

(2) Die Ausübung des Gewerbes der Arbeitsver­
mittIer ist nur unter der Voraussetzung zulässig, daß 
der Gewerbetreibende nicht gleichzeitig das Ge­
werbe der Arbeitskräfteüberlassung ausübt. 

( 3) Den in Abs. 1 und 2 bezeichneten Vorausset­
zungen haben die Gewerbetreibenden auch wäh­
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu 
entsprechen. Die Gewerbeberechtigung ist von der 
Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn diese 
Voraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt 

werden." 

4 a. Nach § 109 wird folgender § 109 a eingefügt: 

"Betriebsberater einschließlich der Betriebsorgani­
satoren 

§ 109 a. (1) Betriebsberater einschließlich der 
Betriebsorganisatoren (§ 10 3 Abs. 1 lit. b Z 4) sind 
auch zur Ausübung der auf den Personenkreis der 
Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung 

berechtigt, wenn sie den für diese Tätigkeit 
vorgeschriebenen Teil des Befähigungsnachweises 
entsprechend der Verordnung betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Betriebs­
berater einschließlich der Betriebsorganisatoren 
erbringen. 

(2) Bis zur Erlassung einer das Recht zur 
Ausübung der auf den Personenkreis der Führungs­

kräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung berück­
sichtigenden Verordnung betreffend den Befähi­
gungsnachweis für das Gewerbe der Betriebsberater 
einschließlich der Betriebsorganisatoren gilt für den 
Nachweis der Befähigung zur Ausübung dieses 
Rechtes § 376 Z 9 Abs. 1." 

( 3) Die Vermittlung von Führungskräften im 
Sinne des Abs. 1 und 2 ist die Vermittlungstätigkeit 

in bezug auf offene Stellen, die nach dem Inhalt der 
Tätigkeit von leitenden Angestellten, denen maßge­

bender Einfluß auf die Führung des Betriebes 
zusteht, welche nicht als Arbeitnehmer gelten und 
hinsichtlich derer das angebotene Entgelt zumindest 
die Höhe der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 des Allgemeinen 
SozialversicherungsgesetzeS erreich t." 

5. Nach § 376 Z 14 wird folgende Z 14 a 
eingefügt: 

,,14 a. (Zu § 10 3 Abs. 1 lit. a Z 8:) 

Gewerbetreibende, die am 1. Jänner 1992 zur 
Ausübung des gebundenen Gewerbes der Betriebs­
berater einschließlich der Betriebsorganisatoren 
(§ 10 3 Abs. 1 lit. b Z 4) berechtigt sind, sind auch 
zur Ausübung der auf den Personenkreis der 
Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung 

berechtigt, ohne hiefür gemäß § 109 a den für diese 
Tätigkeit vorgeschriebenen Teil des Befähigungs-

nachweises erbringen zu müssen." 
-

Artikel II 

Das Bundesgesetz BGBI. Nr. 254/1989 wird wie 
folgt geändert: 

Im Art. II Z 1 wird das Datum ,, 31. März 1992" 
durch das Datum ,, 31. März 199 3" ersetzt. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 199 3 in 
Kraft, soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist 

und sofern spätestens zu diesem Zeitpunkt ein 
Bundesgesetz über die Ausgliederung der Arbeits­
marktverwaltung aus der Hoheitsverwaltung des 
Bundes in Kraft tritt. Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes können aber bereits ab dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch,-soweit sie sich auf das 
Gewerbe der Arbeitsvermittier (§ 10 3 Abs. 1 lit. a 
Z 8) beziehen, erst mit dem 1. Juli 199 3 in Kraft 
gesetzt werden und sofern spätestens zu diesem 
Zeitpunkt im Bundesgesetz über die Ausgliederung 
der Arbeitsmarktverwaltung aus der Hoheitsverwal­
tung des Bundes in -Kraft tritt. 

(2) Art. I Z 1 a, 1 b, 4 a und 7 sowie Art. II treten 
mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 
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